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18182 Gelbensande

Bekanntmachung der Gemeinde Bentwisch

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses über den
Bebauungsplan Nr. 25 *Wohnbebauung Albertsdorf*

der Gemeinde Bentwisch

Die Gemeindevertretung Bentwisch hat in ihrer Sitzung am 01.06.2023 den Bebauungs-
plan Nr. 25 *VVohnbebauung Albertsdorf* der Gemeinde Bentwisch, bestehend aus der
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) mit den örtlichen Bauvorschriften, aufgrund
des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom in der
Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geän-
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBI. I Nr. 6) sowie nach § 86
der Landesbauordnung (LBau0 M -V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14.
Juni 2021 (BGBI. I S. 1802)
LBau0 MV, als Satzung beschlossen.

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 BauGB bekanntgemacht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung über den
Bebauungsplan Nr. 25 *Wohnbebauung Albertsdorf*

der Gemeinde Bentwisch in Kraft.

Jedermann kann die Satzung über den Bebauungsplan Nr. 25 *Wohnbebauung Alberts-
dorf* und die Begründung dazu im Amt Rostocker Heide, Bau- und Entwicklungsamt,
Eichenallee 20 in 18182 Gelbensande, während der Dienst- und Öffnungszeiten einse-
hen und über den Inhalt Auskunft verlangen.

Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis der Satzung über den Bebauungsplan Ni.
25 *VVohnbebauung Albertsdorf* und des Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgan-
ges,

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristge-
mäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher
zulässige Nutzung und von durch Festsetzungen der Satzung über den Bebauungsplan
Nr. 25 *VVohnbebauung Albertsdorf* eintretenden Vermögensnachteilen, die in den §§
39 bis 42 BauGB bezeichnet sind, sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen von Ent-
schädigungsansprüchen bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.

Verstöße gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in der Kommunalverfassung für
das Land Mecklenburg -Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli
2011 (GVOBI. M -V S. 205), enthalten oder aufgrund der Kommunalverfassung erlassen
worden sind, können gemäß § 5 Abs. 5 KV M -V nach Ablauf eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.
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Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter
Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt,
gegenüber der Gemeinde Bentwisch geltend gemacht wird.
Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften
kann abweichend davon stets geltend gemachtwerden.
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Bentwisch, 29.06.2023 Andreas Krüger
Bürgermeister


